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Kosten ambulanter Sexual- und Gewaltstraftäter- 
therapien aufgrund gerichtlicher Weisung

Rundschreiben des Ministeriums der Justiz 
vom 30. April 2019 (4226 – 4 – 20)

Grundsätzlich haben Probandinnen und Probanden die 
Kosten einer auf gerichtlicher Weisung beruhenden Se-
xual- oder Gewaltstraftätertherapie selbst zu tragen. Die 
Durchführung einer solchen Therapie darf jedoch wegen 
ihrer Bedeutung für die Gesellschaft und die Betroffenen 
nicht daran scheitern, dass die Probandinnen und Proban-
den die Behandlungskosten nicht selbst tragen können und 
die Behandlungskosten weder vom Sozialhilfeträger noch 
der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung über-
nommen werden. Aus diesem Grund sind für die Übernah-
me dieser Kosten bei Kapitel 0503 Titel 53401 (Kosten von 
Therapiemaßnahmen auf Grund gerichtlicher Weisung) 
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt worden.

1 	 Allgemeines

1.1 	 Dieses Rundschreiben gilt für folgende gerichtlich 
angeordnete Weisungen für die Durchführung einer 
Sexual- oder Gewaltstraftätertherapie:

•	 Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht, 

•	 Weisung im Zusammenhang mit der Aussetzung 
der Vollstreckung einer Freiheits- oder Jugend-
strafe zur Bewährung,

•	 Weisung im Zusammenhang mit der Aussetzung 
der Verhängung einer Jugendstrafe, einschließ-
lich einer Weisung im Rahmen von § 61b JGG,

•	 Weisung des Jugendrichters als Erziehungsmaß-
regel, z.B. gemäß § 47 JGG,

•	 Therapie- oder Vorstellungsweisung bei Verfah-
renseinstellung nach § 153a Abs. 2 StPO.

1.2 	 Es gilt nicht für Probandinnen oder Probanden, die 
aufgrund der Entlassung aus dem Maßregelvollzug 
gemäß §§ 63, 64 StGB unter Führungsaufsicht stehen.

1.3	 Auf die Übernahme der Kosten besteht kein Rechts-
anspruch. 

1.4 	 Vorstellungs- und sogenannte Kombinationsweisun-
gen, welche bedingt oder unbedingt sowohl eine The-
rapie- als auch eine Vorstellungsweisung enthalten, 
sind kostenrechtlich Therapieweisungen gleichge-
stellt.
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1.5	 Erstattungsfähig sind Behandlungskosten, Fahrtkos-
ten der Probandin bzw. des Probanden sowie Sach- 
und Verwaltungskosten nach Maßgabe der Ziffern 2 
bis 4.

1.6	 Die Kosten können nur erstattet werden, wenn die 
Sexual- oder Gewaltstraftätertherapie durch ein 
rheinland-pfälzisches Gericht angeordnet wurde 
oder die Probandin bzw. der Proband ihren Wohn-
sitz in Rheinland-Pfalz hat oder eine rheinland-pfäl-
zische Führungsaufsichtsstelle zuständig ist. Erfüllt 
die Probandin oder der Proband diese Voraussetzun-
gen nicht, kann in begründeten Ausnahmefällen eine 
Kostenübernahme zur Sicherung der Durchführung 
beziehungsweise Fortsetzung einer Sexual- oder Ge-
waltstraftätertherapie mit Zustimmung des Ministe-
riums der Justiz des Landes Rheinland-Pfalz auch in 
diesen Fällen erfolgen.

1.7	 Die Auszahlung der Kosten ist zu Lasten der Mittel 
bei Kapitel 0503 Titel 53401 (Kosten von Therapie-
maßnahmen auf Grund gerichtlicher Weisung) anzu-
ordnen.

2 	 Behandlung durch eine vom Ministerium der Justiz 
anerkannte Forensische Ambulanz 

Vom Ministerium der Justiz anerkannte Forensische 
Ambulanzen sind:

•	 die Forensisch-Psychiatrische Ambulanz (FPA) 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Universitätsmedizin Mainz,

•	 die von der Behandlungsinitiative Opferschutz 
(BIOS-BW) e.V. betriebene Psychotherapeutische 
Ambulanz in Koblenz (PAKo) und 

•	 die von der Behandlungsinitiative Opferschutz 
(BIOS-BW) e.V. betriebene Forensische Ambu-
lanz Baden (FAB) in Karlsruhe nebst allen Be-
handlungsstützpunkten,

•	 die Forensisch-Psychiatrische Ambulanz (FPA) 
des Universitätsklinikums des Saarlandes Hom-
burg.

Das Ministerium der Justiz kann weitere Forensische 
Ambulanzen im Sinne des vorliegenden Rundschrei-
bens anerkennen.

Abrechnung

2.1	 Für die Feststellung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit und für die Anordnung der Auszahlung 
aller Kosten ist unbeschadet Ziffer 2.2 das Landge-
richt zuständig, in dessen Bezirk sich die Forensische 
Ambulanz befindet. 

2.2	 Für die Feststellung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit und für die Anordnung der Auszahlung 
von Kosten, die der Forensischen Ambulanz Baden 
(FAB) und der Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz 
Homburg entstanden sind, ist das Landgericht Zwei-
brücken zuständig.

2.3	 Mit dem Datum des Inkrafttretens dieses Rundschrei-
bens geht die Zuständigkeit für die Feststellung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit und für die 
Anordnung der Auszahlung von Kosten für alle Pro-
bandinnen und Probanden, die bereits nach Maßgabe 
des Rundschreibens vom 17. Januar 2019 von einer 
anerkannten forensischen Ambulanz behandelt wer-
den, auf die nach Ziffer 2.1 und 2.2 zuständigen Ge-
richte über. 

2.4	 Nimmt die Forensische Ambulanz einen Behand-
lungsauftrag an, so hat sie dies unverzüglich dem für 
die Kostenabrechnung zuständigen Landgericht an-

zuzeigen. Dabei sind dem Gericht der die Behandlung 
anordnende Gerichtsbeschluss vorzulegen und der 
aktuelle Wohnort der Probandin oder des Probanden 
mitzuteilen. Die Forensische Ambulanz kann ihre Tä-
tigkeit ab dem Zeitpunkt dieser Anzeige abrechnen.

Behandlungskosten

2.5 	 Wurde in der gerichtlichen Weisung die Durchfüh-
rung der Gewalt- oder Sexualstraftätertherapie bei 
einer durch das Ministerium der Justiz anerkannten 
Forensischen Ambulanz angeordnet, werden die Be-
handlungskosten durch die Staatskasse übernommen. 
Die vorläufige Auszahlung der Behandlungskosten 
an die Forensische Ambulanz erfolgt ohne vorherige 
Prüfung der wirtschaftlichen Situation der Proban-
din bzw. des Probanden. Eine gerichtliche Entschei-
dung, die eine andere Kostentragung vorsieht, hin-
dert die Auszahlung nicht. 

2.6	 Wurde eine Kostentragungspflicht der Staatskasse 
für die Behandlungskosten durch gerichtlichen Be-
schluss angeordnet, sind diese Kosten – auch wenn 
die Voraussetzungen dieses Rundschreibens nicht 
vorliegen – zu übernehmen. Gegen eine entsprechen-
de gerichtliche Kostenanordnung in einem Beschluss 
steht der Staatsanwaltschaft grundsätzlich gemäß 
§§ 304, 296 StPO das Recht der Beschwerde zu.

2.7	 Für eine Therapieweisung werden der Ambulanz 
600 Euro im Monat pro Probandin oder Proband er-
stattet, sofern die gerichtlich auferlegte Anzahl an 
Therapiestunden (in der Regel 3 bis 4 pro Monat, min-
destens jedoch 3 im Monat und 36 im Jahr) von der 
Forensischen Ambulanz durchgeführt bzw. angeboten 
wurde. Fehlzeiten der Probandin oder des Probanden, 
insbesondere unentschuldigtes Fernbleiben, mindern 
den Anfall der Pauschale nicht. Als unentschuldigt 
gilt ein Fernbleiben dann, wenn der Termin durch die 
Probandin oder den Probanden nicht 24 Stunden vor 
Beginn abgesagt wurde. Die Pauschale fällt monatlich 
an und ist quartalsmäßig auszubezahlen.

2.8	 Werden aus von der Forensischen Ambulanz zu ver-
tretenden Gründen weniger als 3 Stunden im Monat 
beziehungsweise 36 Stunden im Jahr angeboten oder 
durchgeführt, werden je Stunde 85 Euro vom Pau-
schalbetrag in Abzug gebracht. Der Ausgleich erfolgt 
mit der ersten Quartalsabrechnung des Folgejahres 
oder mit der Schlussrechnung zum Ende der Behand-
lungszeit. Für das letzte Quartal des Jahres erfolgt 
auf Rechnungstellung bis spätestens 15. Dezember 
eine Abschlagszahlung in Höhe von 1.800 Euro pro 
Probandin oder Proband.

2.9	 Nimmt die behandelnde Person an einer Besprechung 
oder Fallkonferenz zu der Probandin oder dem Pro-
banden im Rahmen des VISIER.rlp-Programms oder 
auf Einladung des Gerichts, der Führungsaufsichts-
stelle oder der zuständigen Bewährungshelferin oder 
des zuständigen Bewährungshelfers teil, wird die-
se Teilnahme auf die Anzahl der durchzuführenden 
bzw. anzubietenden Therapiestunden nach Ziffer 2.7 
und 2.8 angerechnet. 

2.10	 Die Pflicht zur Erstattung der Pauschale erlischt, 
wenn die Führungsaufsicht endet, z.B. durch Zeit-
ablauf, Aufhebung durch das Gericht oder Tod der 
Probandin bzw. des Probanden. Gleiches gilt, wenn 
das Gericht die Therapieweisung aufhebt oder die 
Forensische Ambulanz an das Gericht meldet, dass 
der therapeutische Kontakt zur Probandin bzw. zum 
Probanden vollständig abgebrochen ist oder die The-
rapie aus anderen Gründen unterbrochen oder been-
det wurde. 
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Fahrtkosten

2.11	 Fahrtkosten von dem Wohnort der Probandin bzw. 
des Probanden zum Behandlungsort in einer vom Mi-
nisterium der Justiz anerkannten Forensischen Am-
bulanz und zurück können auf Einzelnachweis er-
stattet werden, wenn die Probandin oder der Proband 
wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die Fahrtkosten 
selbst zu tragen. Zum Nachweis der fehlenden wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit ist ein entsprechen-
der Bericht der zuständigen Bewährungshelferin oder 
des zuständigen Bewährungshelfers ausreichend. 
Eine gesonderte Kostengrundentscheidung ist nicht 
erforderlich. Die anerkannte Forensische Ambulanz 
kann der Probandin oder dem Probanden einen an-
gemessenen Vorschuss zur Deckung der Fahrtkosten 
bewilligen, wenn diese bzw. dieser nicht über die not-
wendigen Mittel zur Wahrnehmung des Termins bei 
der Forensischen Ambulanz verfügt.

2.12	 Erstattungsfähig sind Kosten, die der Probandin oder 
dem Probanden durch die Benutzung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln entstanden sind. 

2.13	 Bei der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges 
sind die Fahrtkosten von dem Wohnort der Probandin 
bzw. des Probanden zum Therapieort und zurück mit 
einem Betrag von 15 Cent je Kilometer zu erstatten.

2.14 	Wird die Probandin bzw. der Proband in einer durch 
das Ministerium der Justiz anerkannten Forensischen 
Ambulanz behandelt, werden die Fahrtkosten durch 
die Forensische Ambulanz ausgelegt. Die ausgelegten 
Fahrtkosten sind der Forensischen Ambulanz quar-
talsweise zu erstatten. Zum Nachweis der Erstat-
tungsfähigkeit ist ausreichend, wenn die Forensische 
Ambulanz folgende Unterlagen vorlegt:

–	 den gerichtlichen Beschluss nach Ziffer 1.1, mit 
dem die Therapie angeordnet wurde, 

–	 den Bericht der Bewährungshelferin oder des Be-
währungshelfers nach Ziffer 2.11,

–	 eine Übersicht der von der Probandin oder dem 
Probanden wahrgenommenen Termine bei der 
Ambulanz und 

–	 einen Beleg für die nach Ziffern 2.12 oder 2.13 
entstandenen Kosten. Die nach Ziffer 2.13 ent-
standenen Kosten können durch Angabe des 
Wohnorts der Probandin oder des Probanden 
und eine von ihr oder ihm unterschriebene Bestä-
tigung, das Geld für die Fahrtkosten erhalten zu 
haben, nachgewiesen werden.

3 	 Behandlungen ohne Beteiligung einer anerkannten 
Forensischen Ambulanz oder einer psychotherapeu-
tischen Ambulanz der Justiz

Behandlungskosten

Die Behandlungskosten können durch das Land er-
stattet werden, wenn die folgenden Voraussetzungen 
vorliegen: 

3.1	 Die Sexual- oder Gewaltstraftätertherapie wird 
durchgeführt bei

•	 einer psychologischen Psychotherapeutin oder 
einem psychologischen Psychotherapeuten,

•	 einer Ärztin oder einem Arzt mit den Gebiets-
bezeichnungen Psychiatrie und Psychotherapie, 
psychotherapeutische Medizin, Zusatzbezeich-
nung Psychoanalyse/Psychotherapie oder

•	 einer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tin oder einem Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten, sofern die Probandin oder der Pro-
band zum Therapiebeginn unter 18 Jahre alt ist.

Die behandelnde Person soll für die Behandlung von 
Gewalt- oder Sexualstraftätern entsprechend quali-
fiziert sein. 

3.2	 Die behandelnde Person verpflichtet sich vertraglich,

•	 dem Gericht, der Bewährungshilfe und der Füh-
rungsaufsichtsstelle alle gewünschten für die 
Auflagenüberwachung notwendigen Auskünfte 
zu erteilen, 

•	 quartalsmäßig dem Gericht oder in Führungsauf-
sichtsfällen der Führungsaufsichtsstelle über den 
bisherigen Therapieverlauf und das beabsichtigte 
weitere Vorgehen zu berichten und

•	 die angefallenen Behandlungskosten nach GOÄ 
bzw. GOP in Rechnung zu stellen. Die Abrech-
nungen sind der für die Entscheidung über die 
Kosten zuständigen Stelle zuzuleiten. 

3.3	 Die Probandin oder der Proband stimmt der Behand-
lung zu und entbindet die behandelnde Person von 
ihrer Schweigepflicht gegenüber der Bewährungshil-
fe, der Führungsaufsicht und dem Gericht.

3.4	 Hinsichtlich der Auszahlung der Kosten gelten Zif-
fer 2.5 und 2.6 entsprechend.

Sach- und Verwaltungskosten

3.5	 Neben den Behandlungskosten werden unter den Vor- 
aussetzungen von Ziffer 3.1 bis 3.3 auch Sach- und 
Verwaltungskosten, die für die Behandlung der Pro-
bandin oder des Probanden erforderlich sind, bis zu 
einem Betrag von 100 Euro auf Einzelnachweis pro 
Monat erstattet. 

Fahrtkosten

3.6	 Hinsichtlich der Fahrtkosten gelten Ziffer 2.11 bis 
2.14 entsprechend.

Kostengrundentscheidung

3.7	 Die Entscheidung, ob die Kosten nach Ziffer 3.1 bis 
3.3 dieses Rundschreibens übernommen werden, 
kann bereits durch das Gericht, das die Weisung in 
der Bewährungs- oder Führungsaufsicht anordnet, 
gleichzeitig mit der Entscheidung über die Weisung 
getroffen werden. 

3.8	 Ist eine solche Entscheidung unterblieben, gilt für 
die Zuständigkeit für die Prüfung und Entscheidung 
über die Kostentragung Folgendes: 

3.9	 Wenn die Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht 
angeordnet wurde, ist für die Entscheidung, ob die 
Kosten übernommen werden, die Leiterin oder der 
Leiter der für die Probandin bzw. den Probanden zu-
ständigen Führungsaufsichtsstelle zuständig.

3.10	 Wurde die Weisung im Rahmen der Bewährungsauf-
sicht angeordnet, entscheidet das die Bewährungs-
aufsicht führende Gericht. 

3.11	 In den Fällen einer Weisung des Jugendrichters als 
Erziehungsmaßregel oder einer Therapie- oder Vor-
stellungsweisung bei Verfahrenseinstellung nach 
§ 153a Abs. 2 StPO entscheidet das Gericht, das die 
Erziehungsmaßregel angeordnet bzw. die Einstellung 
nach § 153a Abs. 2 StPO ausgesprochen oder ihr zu-
gestimmt hat. 

3.12	 Besteht keine Zuständigkeit einer rheinland-pfälzi-
schen Führungsaufsichtsstelle und führt kein rhein-
land-pfälzisches Gericht die Bewährungsaufsicht oder 
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ist nach Ziffer 3.11 zuständig, entscheidet das Ministe-
rium der Justiz.

Abrechnung der Kosten

3.13	 Für die Feststellung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit und für die Anordnung der Auszahlung 
ist jeweils die in Ziffer 3.7 bis 3.12 bezeichnete Stelle 
zuständig. 

4	 Psychotherapeutische Ambulanzen der Justiz

Wird die in Ziffer 1.1 bezeichnete Gewalt- und Sexu-
alstraftätertherapie in einer Psychotherapeutischen 
Ambulanz der Justiz (PAJu) durchgeführt, werden 
lediglich Fahrtkosten gemäß Ziffer 2.11 bis 2.14 über-
nommen.

5	 Inkrafttreten

Dieses Rundschreiben tritt am 15. Mai 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Rundschreiben des Ministeri-
ums der Justiz vom 17. Januar 2019 – 4226 – 4 – 20 – 
(JBl. S. 15) außer Kraft.

Bekanntmachungen*)

Zusammensetzung von Richter-, Staatsanwalts-,  
Personal- und Schwerbehindertenvertretungen

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz 
vom 6. Juni 2019 (7621E – 0005)

1	 Nachstehend werden die Hauptschwerbehinderten-
vertretungen bei dem Ministerium der Justiz bekannt 
gegeben:

1.1	 Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Rich-
terinnen und Richter 

Richter am Landgericht 
Josef H a r t m a n n , 
Landgericht Trier,

1.2	 Hauptvertrauensperson der nicht im richterlichen 
oder staatsanwaltlichen Dienst stehenden Schwerbe-
hinderten (mit Ausnahme des Strafvollzugs)

Justizinspektorin 
Yasmine F u c h s , 
Landgericht Mainz,

1.3	 Hauptvertrauensperson der Schwerbehinderten (Be-
reich Strafvollzug)

Justizvollzugsobersekretär 
Kay N e l l , 
Justizvollzugsanstalt Rohrbach.

2	 Die Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz vom 28. Juli 2015 (2700 – 1 – 1) 
– JBl. S. 70 – ist gegenstandslos.

*)	 Nicht in der Sammlung eJVV RPf enthalten

Personalnachrichten  
und Stellenausschreibungen

Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!
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Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!

Aus Gründen des Datenschutzes 
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der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!
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Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!

Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!
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Stellenausschreibungen

– vgl. Nummer 2 der VV JM vom 25. Juni 1990 (2010 – 1 
– 14/90) – JBl. S. 120 –

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um folgende Stellen:

1	 Stelle für die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 
des Sozialgerichts (m/w/d) bei dem Sozialgericht Speyer

1	 Stelle für die Direktorin oder den Direktor des Amts-
gerichts (m/w/d) bei dem Amtsgericht Bingen am 
Rhein

1	 Stelle für eine Vorsitzende Richterin oder einen  
Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht (m/w/d) 
bei dem Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken

1	 Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Ober-
landesgericht (m/w/d) bei dem Oberlandesgericht  
Koblenz

	 Für den Fall der Besetzung der Stelle mit einer Bewer-
berin oder einem Bewerber, die oder der unmittelbar 
nach der Ernennung an eine Behörde oder ein Gericht 
außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Lan-
des Rheinland-Pfalz abgeordnet wird, kann die Stelle 
zugleich ohne erneute Ausschreibung mit einer weite-
ren Bewerberin oder einem weiteren Bewerber besetzt 
werden.

1	 Teilzeitstelle (75 v.H.) für eine Richterin oder einen 
Richter am Sozialgericht (m/w/d) bei dem Sozial- 
gericht Speyer

Ausgeschriebene Stellen können auch als Teilzeitstellen 
(75 v.H. oder 50 v.H.) besetzt werden, soweit nicht im Ein-
zelfall zwingende dienstliche Belange entgegenstehen (§ 7 
Abs. 2 LGG, § 5 Abs. 1 LRiG i.V. mit § 11 Abs. 1 Satz 1,  
2. Halbsatz LBG). Soweit sich Richterinnen oder Richter  
(m/w/d) unter Angabe des entsprechenden vom-Hundert-
Satzes auf eine Stelle in Teilzeitform bewerben, kann die 
Bewerbung nur berücksichtigt werden, wenn die Richterin 
oder der Richter (m/w/d) zugleich zustimmt, mit Beginn 
oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch in einem anderen 
Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 
Unabhängig davon sind Bewerbungen auf eine Stelle in 
Teilzeitform die sonstigen Erklärungen zum Vorliegen der 
Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1, § 7 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
LRiG, § 75 Abs. 1 und 2 LBG und die Dauer der beantrag-
ten Teilzeitbeschäftigung beizufügen.

Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!

Aus Gründen des Datenschutzes 
dürfen die Personalnachrichten in 

der Internetversion leider nicht 
veröffentlicht werden!
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Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass bei Beset-
zung einer Vollzeitstelle mit einer Teilzeitkraft (50 v.H.) 
die ,,zweite“ Hälfte der Stelle ohne weitere Ausschreibung 
gleichzeitig besetzt werden kann; Entsprechendes gilt für 
sich anderweitig ergebende Bruchteile (z.B. 75 v.H.).

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind er-
wünscht.

In der IT-Leitstelle des Strafvollzuges

ist ab sofort

eine Stelle für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
(m/w/d) mit dem Aufgabengebiet IT-Programmierungen

zu besetzen.

Die IT-Leitstelle des Strafvollzugs ist für die Beschaf-
fung, Betreuung und Pflege der im Justizvollzug des Lan-
des Rheinland-Pfalz eingesetzten Hardware sowie IT-Pro-
gramme zuständig. Sie regelt in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium der Justiz Fragen der Organisation, Planung, 
Zusammenarbeit und Koordinierung von IT-Vorhaben so-
wie des Einsatzes der Informationstechnik in den Vollzugs-
behörden des Landes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der IT-Leitstelle sind in verschiedenen Projekten zu den 
Fachanwendungen, IT-Sicherheit sowie Technik vertreten.

Die IT-Leitstelle ist organisatorisch der Justizvollzugs-
anstalt Koblenz angegliedert, befindet sich jedoch außer-
halb der Justizvollzugsanstalt in einem Bürogebäude in der 
Koblenzer Innenstadt.

Die Aufgabenbereiche der zu besetzenden Stelle umfas-
sen im Wesentlichen folgende Schwerpunkte:

•	 Planung, Installation, Konfiguration und Pflege in-
formationstechnischer Infrastrukturen

•	 Sicherstellung der Netzwerk- und Datensicherheit
•	 Analyse und Behebung auftretender Störungen
•	 Erstellen und Pflege von Dokumentationen
•	 Administration Datenbank-, Applications-Server + 

Clients (Microsoft Windows) in Zusammenarbeit mit 
dem zentralen IT-Dienstleister des Landes

•	 Konzipieren und Realisieren von Softwareanwen-
dungen

•	 Testen, Verbessern und Dokumentieren bestehender 
Anwendungen

•	 Weiterentwicklung bestehender Lösungen mittels 
Java und Webtechnologien 

•	 Projektplanung und Umsetzung
•	 Prozessoptimierungen und Anpassungen
•	 First- und Second-Level-Support
•	 Datenbankabfragen mittels SQL

Erwartet werden:

•	 Kenntnisse mit Oracle Datenbanken (SQL, PLSQL)
•	 Kenntnisse in der Administration von Microsoft SQL 

(Transact SQL)
•	 Programmierkenntnisse in Jaspersoft Studio, Java, 

Javascript
•	 Idealerweise Kenntnisse in VisualStudio in den Spra-

chen C++, VB

•	 Fähigkeit zur fachlichen Kommunikation als Binde-
glied zu anderen Behörden

•	 Bereitschaft, gelegentliche Dienstreisen durchzuführen
•	 Ausgeprägte Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
•	 Logisches Denkvermögen, um technische Probleme 

zu lösen

Es handelt sich um verantwortungsvolle Tätigkeiten, die 
sowohl sorgfältiges wie auch kreatives und selbstständiges 
Handeln erfordern. Gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift werden vorausgesetzt.

Die Stelle kann mit einer Beamtin oder einem Beamten 
(m/w/d) des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn Justiz-
vollzug oder der Laufbahn Verwaltung oder einer oder 
einem vergleichbaren Tarifbeschäftigten (m/w/d) besetzt 
werden.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder. Bei Vorliegen der be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen besteht darüber hinaus 
ggf. die Möglichkeit einer Übernahme in das Beamtenver-
hältnis (2. Einstiegsamt).

Für interessierte Bedienstete (m/w/d) des rheinland-
pfälzischen Allgemeinen Justizvollzugs- und Werksdienstes 
wird auf die Möglichkeit der Abordnung mit dem Ziel der 
Versetzung hingewiesen. Die IT-Leitstelle bietet die Option 
für einen Wechsel in die Laufbahn des Verwaltungsdienstes 
(2. Einstiegsamt).

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 12. August 2019 
an die

Justizvollzugsanstalt Koblenz 
Simmerner Straße 14a 

56075 Koblenz.

Bei Fragen steht Ihnen die IT-Leitstelle unter der  
E-Mail-Adresse ITLSt@vollzug.jm.rlp.de oder telefonisch 
unter 0261/102-2108 zur Verfügung.

Ausgeschriebene Stellen können auch als Teilzeitstellen 
(75 v.H. oder 50 v.H.) besetzt werden, soweit nicht im Ein-
zelfall zwingende dienstliche Belange entgegenstehen.

Bei Bewerbungen von Beamtinnen und Beamten (m/w/d) 
auf eine Stelle in Teilzeitform sind die sonstigen Erklärun-
gen zum Vorliegen der Voraussetzungen nach § 75 LBG 
und die Dauer der beantragten Teilzeitbeschäftigung bei-
zufügen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass 
bei Besetzung einer Vollzeitstelle mit einer Teilzeitkraft (50 
v.H.) die zweite Hälfte der Stelle ohne weitere Ausschrei-
bung gleichzeitig besetzt werden kann. Entsprechendes gilt 
für sich anderweitig ergebende Bruchteile (z.B. 75 v.H.).

In Umsetzung der Selbstverpflichtung „Die Landesregie-
rung – ein familienfreundlicher Arbeitgeber“ bieten wir sehr 
gute Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Das Land fördert aktiv die Gleichstellung aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wünschen uns daher aus-
drücklich Bewerbungen aus allen Altersgruppen unabhängig 
von Geschlecht, einer Behinderung, dem ethnischen Hinter-
grund, der Religion, Weltanschauung oder sexuellen Identi-
tät. Bewerbungen von Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksich-
tigt. Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher fachlicher 
und persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

1	 Stelle für eine Notarin oder einen Notar (m/w/d) in 
Wittlich
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